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Der Gemeinderat erlässt, gestützt auf Artikel 5 Absatz 1 des Personalreglements der Ge-
meinde Toffen, die 
 

Gehaltsklassenverordnung 
 

Stellenbezeichnung Gehaltsklasse 

 
Geschäftsleiterin/Geschäftsleiter (Gemeindeschreiberin/Gemeindeschreiber) 21 
 
Finanzverwalterin/Finanzverwalter 19 
 
Bauverwalterin/Bauverwalter 19 
 
Höhere Verwaltungsangestellte/höherer Verwaltungsangestellter 15 
 
Leiterin/Leiter Hausdienst1 14 
 
Wegmeister 12 
 
Schulhauswartin/Schulhauswart2 12 
 
Verwaltungsangestellte 1/Verwaltungsangestellter 1 11 
 
Verwaltungsangestellte 2/Verwaltungsangestellter 2 09 
 
Hauswartin/Hauswart im Nebenamt 09 
 
Der Gemeinderat hat die Gehaltsklassenverordnung am 3. Januar 2011 genehmigt und 
rückwirkend per 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. Die Gehaltsklassenverordnung hebt alle ihr 
widersprechenden Vorschriften, insbesondere das vom Gemeinderat erlassene Reglement 
über die Gehaltsklassen der Gemeinde Toffen vom 18. Mai 1998 (genehmigt durch das Amt 
für Gemeinden und Raumordnung am 25. August 1998), auf. 
 
GEMEINDERAT TOFFEN 
Die Präsidentin Die Gemeindeschreiberin 
 
Sig. Ruth Rohr Sig. Christine Pulfer Brand 

 

Ruth Rohr Christine Pulfer Brand 

 
Publikationen 
Der Gemeinderatsbeschluss wurde am 13. Januar 2011 im „der Anzeiger Gürbetal Längen-
berg Schwarzenburgerland“ publiziert. Innerhalb der 30-tägigen Frist wurde keine Beschwer-
de beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland eingereicht. Am 24. Februar 2011 wurde 
im „der Anzeiger Gürbetal Längenberg Schwarzenburgerland“ das In-Kraft-Treten der Ver-
ordnung publiziert. 
 

                                            
1
 Eingefügt am 2. November 2015; in Kraft seit 1. Januar 2016 

2
 Fassung vom 2. November 2015; in Kraft seit 1. Januar 2016 



Publikationen der Änderungen 
Der Gemeinderatsbeschluss (Änderungen) wurde am 12. November 2015 im „der Anzeiger 
Gürbetal Längenberg Schwarzenburgerland“ publiziert. Innerhalb der 30-tägigen Frist wurde 
keine Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland eingereicht. Am 
28. Dezember 2015 wurde im „der Anzeiger Gürbetal Längenberg Schwarzenburgerland“ 
das In-Kraft-Treten der Änderungen per 1. Januar 2016 publiziert. 
 
 
28. Dezember 2015 Die Gemeindeschreiberin 
 
   Sig. Christine Pulfer Brand 
 
   Christine Pulfer Brand 


